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Besuchen Sie uns im Internet:
www.handwerk-direkt.de

Unsere E-mail-Adresse:
info@handwerk-direkt.de

Besuchen Sie die Homepages unserer Innungen:
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Die Steuerschätzung sagt eine solide Ent-
wicklung voraus. Auch in den nächsten Jah-
ren kann der Staat mit Einnahmezuwächsen
rechnen. Dies bestätigt die am 8. Mai ver-
öffentlichte Steuerschätzung. Ein Plus von
107,1 Mrd. Euro sagen die Steuerschätzer
bis zum Jahr 2012 voraus. Dies entspricht
einem Wachstum von durchschnittlich
3,7 % jährlich. Das ist solide, wenn auch
weniger als in den letzten drei Jahren. Von
2005 bis 2007 hatte der Staat 95 Mrd. Euro
zusätzlich an Steuern eingenommen, jedes
Jahr etwa 30 Mrd. Euro oder 6,8 % mehr.
Das BIP ist im gleichen Zeitraum nominal
nur um durchschnittlich 3,1 % gestiegen.

Die Steuern wachsen also – wohl auch
zukünftig – schneller als die Wirtschaft.

Das kräftige Wachstum der Steuern ist
wesentlich auf offene und „kalte“ Steuer-
erhöhungen zurückzuführen. Nach Jahren
der Stagnation füllt vor allem das kräftige
Wachstum der Lohn- und Umsatzsteuer die
Kassen: Die Umsatzsteuer bringt nach ihrer
historisch einmaligen Erhöhung um 3 Pro-
zentpunkte zum 1.1.2007 weiterhin etwa
20 Mrd. Euro jährlich. Die Lohnsteuer steigt
aufgrund des progressiven Steuertarifs stär-
ker als die realen Einkommen. So sind die
Löhne im Jahr 2007 nach Inflationsabzug

um 1,5 % gewachsen, die Lohnsteuer aber
um 7,5 %.

Im Klartext: Der Staat nimmt den Bür-
gern immer mehr Geld aus der Tasche.

Hinzu kommt: Das viele zusätzliche
Steuergeld ist ebenso schnell wieder ver-
schwunden, wie es die Kassen füllt. Seit be-
kannt ist, dass die Steuereinnahmen wieder
zuverlässig fließen, muss der Finanzminis-
ter ungebremste Ausgabenwünsche seiner
Ministerkollegen abwehren. Für Kinder-
gelderhöhung, Straßenbau, Entwicklungs-
hilfe und das eine oder andere Wahlge-
schenk sind bereits zusätzliche 7,5 Mrd.
Euro angemeldet. Der Finanzminister ver-
weist auf bestehende Ausgaben, Schulden
und versprochene Haushaltskonsolidie-
rung. Tatsächlich weist der Bundeshaushalt
immer noch Löcher aus der Vergangenheit
auf, die nach wie vor mit Schulden und ein-
maligen Sondereinnahmen wie Vermögens-
verkäufen gestopft werden.

Die heimlichen und offenen Steuerer-
höhungen treffen Bürger und Unterneh-
men besonders im unteren Einkommens-
bereich und sind damit auch besonders leis-
tungsfeindlich. Die Menschen brauchen für
ihre geleistete Arbeit eine faire und gerech-
te Entlohnung damit die Arbeit auch wie-
der Spaß macht und ein Anreiz für ein Mehr
an Arbeit geschaffen wird.

Arbeit muss sich wieder lohnen. Denn
wie sonst soll der Bürger noch seine Lebens-
qualität auf Dauer sichern, wenn ihm durch
Steuern und Abzüge (z. B. die hohen Ben-
zinkosten) dermaßen die Luft genommen
wird, das er sich nur „billig billig“ erlauben
kann und ihm der Weg abgeschnitten wird,
sich einen Handwerksbetrieb mit hohem
Qualitätsniveau aber mit 19 % MwSt zu
leisten.

Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte ist nach wie vor richtig und wichtig.
Sie darf aber nicht als Ausrede benutzt wer-
den, notwendige Korrekturen bei Steuern
und Abgaben auf die lange Bank zu schie-
ben. Die Bürger sollten mehr von ihrem er-
wirtschafteten Einkommen behalten, nicht
zuletzt für die so notwendige individuelle
Zukunftsvorsorge. Das wäre der beste
Schutz vor Altersarmut!

Editorial
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Benzinpreis, Ölpreis, CO2-Ausstoß – der
Klimawandel und die zunehmende Verteue-
rung natürlicher Rohstoffe stehen zuneh-
mend im Mittelpunkt des tagespolitischen
Geschehens. Autonutzer klagen über stark
gestiegene Kraftstoffpreise. Verbrennungs-
motoren von Benzin und Diesel gelten als
bedeutende Ursache der klimatischen
Veränderungen.

Die Umrüstung herkömmlicher Benzin-
motoren auf Autogas stellt vor diesem Hin-
tergrund einen großen Schritt in die rich-
tige Richtung dar. Die Verbrennung von
Autogas statt Benzin sorgt für deutlich ge-
ringere Schadstoffemissionen. Zudem
schont der Betrieb eines Fahrzeugs mit
Autogas den Geldbeutel des Betreibers
beträchtlich.

In vielen KFZ-Werkstätten werden zu-
nehmend Autogasanlagen in Privatautos
und Flottenfahrzeuge eingebaut und ge-
prüft. Die Werkstattprofis wissen, welche
Potenziale die neue Antriebsform für Un-
ternehmen bieten kann. Dennoch sind viele
Autonutzer und Fuhrparkleiter noch unsi-
cher in Bezug auf die Technologie. 

Nachfolgend Antworten auf die häufigsten
Fragen zum Thema Autogasanlagen:

Wie funktioniert die Anlage? 
Ist mein Auto umrüstbar?
Die Anlage, bestehend aus Steuerungsein-
heit und Gastank, wird zusätzlich zum Ben-
zinbetrieb installiert. Das Steuerungsgerät
wird direkt an den Motor angeschlossen.
Der Gastank findet zumeist im Heck des

Wagens seinen Platz. Sie können jederzeit
zwischen Benzin- und Gasbetrieb umschal-
ten. Sobald der Gastank leer ist, schaltet die
Anlage automatisch auf Benzinbetrieb um. 

Fast alle Benzinmotoren sind umrüst-
bar, Fahrzeuge mit Dieselmotoren aktuell
noch nicht. Das Alter ihres Autos und die
Benzinsteuerung bestimmen, welche Art
von Anlage benötigt wird.

Welche Vorteile bringt die Anlage?
1. Wirtschaftlichkeit durch Kraftstoff-

ersparnis – langfristig: Der aktuelle

Preis für Autogas beträgt in Köln mit ca.
0,66 €/l etwa 60 % weniger als für
Benzin. Noch geringere Preise gibt es im
benachbarten Ausland. Der praktizierte
Umweltschutz soll langfristig belohnt
werden. Der Mineralölsteuersatz auf
Autogas ist daher bis zum Jahr 2018 fest-
geschrieben. Die Umrüstung erhöht zu-
dem den Wiederverkaufswert des Fahr-
zeugs. Schon bei geringen Kilometerleis-
tungen pro Jahr rechnet sich somit der
Einbau einer Autogasanlage. 

FORUM 3/2008
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2. Umweltfreundlichkeit: Durch den Be-
trieb einer Gasanlage entstehen weder
Partikel, noch Schwefel oder Betan-
kungsemissionen. Die Ozonbildung re-
duziert sich im Vergleich zum herkömm-
lichen Kraftstoff um bis zu 80 %.

3. Unabhängigkeit: Sie entscheiden jeder-
zeit selbst, ob Sie mit Gas oder Benzin
fahren möchten und können so jeder-
zeit flexibel reagieren.

Welche Gefahren lauern? 
Gibt es z. B. genügend Tankstellen?
Beim Einbau der Anlagen von Fachwerk-
stätten stellen sie keine Gefahr für den
Motor oder andere Teile des Fahrzeugs dar. 

Die geschulten Mitarbeiter der Innungs-
betriebe kennen zu jedem Fahrzeug und
Motorisierung den idealen Autogasanlagen-
typ und nutzen den bestehenden Platz für
den Einbau des Gastanks optimal.

Das Netz von Autogastankstellen in Eu-
ropa verdichtet sich rasant. In Deutschland
existieren mittlerweile mehr als 3.000 Au-
togaspartner, die sich mit dem Einbau ent-
sprechender Anlagen beschäftigen.

Seit April 2008 gelten neue Vorschriften
für Kindersitze. Dann dürfen europaweit
nur noch Kindersitze mit der Prüfnorm
ECE 44/03 oder 44/04 verwendet werden.
Nur diese Prüfzeichen garantierten, dass der
Kindersitz dem Stand der Technik entspre-
che und über eine amtliche Zulassung ver-
füge.

Daher gilt: Finger weg von Kindersit-
zen, die älter als 13 Jahre sind und die
Prüfnorm ECE 44/01 oder 44/02 haben

Autofahrer werden immer mehr durch
modernste Sicherheitssysteme im Fahrzeug
geschützt. Für die Sicherheit der Kinder
kann man nie genug tun. Jeder Kindersitz
hat seine eigenen „Spezialitäten“, auf die bei
der Anschaffung, beim Einbau und der Hand-
habung geachtet werden muss. In den Auto-
häusern und Kfz-Meisterbetrieben erfährt
man, worauf es ankommt.

Wer das Verbot missachtet und weiter-

hin mit einem veralteten Kindersitz unter-
wegs ist, dem droht ein Bußgeld von 30 Euro.

Um das Sicherheitspotential der moder-
nen Kindersitze voll auszuschöpfen, sind
folgende Dinge zu beachten:
» Kinder, die kleiner als 1,50 Meter oder

noch nicht 13 Jahre alt sind, brauchen
eine Sitzerhöhung.

» Der Kindersitz muss sich fest auf den
Fahrzeugsitzen befestigen lassen, muss
kippsicher sein und darf nicht verrut-
schen.

» Der sicherste Platz für ein Kind ist auf
der Rückbank. Babyschalen dürfen,
wenn der Airbag ausgeschaltet ist, rück-
wärtsgerichtet auch auf den Beifahrersitz.

» Kindersitz im Fahrzeug und Kind im
Sitz immer so straff wie möglich angur-
ten.

» Auf den richtigen Verlauf der Gurte ach-
ten. Schultergurt über die Schultermitte
und den Beckengurt so tief wie möglich
über die Leistenbeuge laufen lassen.

Editorial
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Mehrwertsteuer, Pendlerpau-
schale, Spritpreise – auch wer
2008 die Kostenbremse ziehen
muss, kann weiter mobil blei-
ben und mit Spaß fahren. Viele
Autofahrer unterschätzen, wie
weit sie selbst dazu beitragen
können, Fahrkosten zu senken.
Denn wer sparsam fährt, kann
nahezu jeden dritten Sprit-Euro
sparen. Das entscheidende Re-
zept lautet „niedertourig fah-
ren“: Je höher der eingelegte
Gang, desto geringer sei der
Kraftstoffverbrauch.

Autofahrer, die jetzt noch die
lange Fahrt in den Urlaub vor
sich haben, sollten ihr Fahrzeug
vorher in ihrem Kfz-Meisterbe-
trieb überprüfen lassen – und
das nicht nur aus Sicherheits-
gründen. Wenn alles richtig ein-
gestellt ist, klappt es auch mit
dem Spritsparen. Vor Antritt der
Fahrt den Reifendruck überprü-
fen: Mit 0,2 bar über der Emp-
fehlung des Herstellers sinkt der
Rollwiderstand und damit der
Spritverbrauch. Wer dann vo-
rausschauend und mit konstan-
ter Geschwindigkeit zwischen
100 und 130 Kilometer pro
Stunde in den Urlaub fährt,
schont sowohl die Nerven als

auch den Geldbeutel. Rückkeh-
rer sollten daran denken, den
Gepäckträger vom Dach zu neh-
men, denn er erhöht den Luft-
widerstand und damit den Ver-
brauch. Auch jedes Kilogramm
Mehrgewicht schluckt Sprit.

Darüber hinaus gilt: Den
Motor nicht im Stand warmlau-
fen lassen, früh hoch schalten
und defensiv fahren. Kurzstre-
cken sollten vermieden werden,
da sich der Normalverbrauch
erst nach knapp vier Kilometern
einstellt. In der Kaltstartphase
hingegen verbraucht ein Mittel-
klassewagen umgerechnet 30 bis
40 Liter pro 100 Kilometer. 

Vor geschlossenen Bahn-
schranken und an Ampeln mit
langer Schaltung lohnt es sich,
den Motor auszuschalten, denn
schon bei Wartezeiten ab einer
Minute können Autofahrer
Kraftstoff sparen. Schließlich
sollten Autobesitzer bei einem
Ölwechsel nach vollsyntheti-
schem Hochleitungsschmier-
stoff fragen: Die höhere Inves-
tition rentiert sich, da so in der
Kaltstartphase bis zu fünf Pro-
zent Spritersparnis erreicht wer-
den kann.

Recht + Ausbildung Handwerksforum 7
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Der Pkw-Fahrer düst über die
Autobahn. Die Hände am
Steuer hat er gleichwohl nicht,
vielmehr ist er intensiv mit der
Lektüre seiner Zeitung beschäf-
tigt. Hin und wieder guckt er
zwar durch die Frontscheibe und
beißt dabei in sein Butterbrot,
sein Eingreifen ist allerdings
nicht erforderlich. Science Fik-

tion? Nein, glaubt Reiner Irlen-
busch. Der Obermeister der Kfz-
Innung kann sich mit an Auto-
bahnen angebrachten entspre-
chenden Magnetschleifen das
derart Kolonnen geführte tech-
nische Fahren auf der Autobahn
in Zukunft durchaus vorstellen.
Zumal es in diesem Bereich schon
seit einigen Jahren entsprechen-

de Versuche gibt. Nachtradar,
flüsterleise Motoren, Abstands-
radar, Anti-Müdigkeit- oder gar
Massagesessel im schmucken
Automobil der Zukunft – Rei-
ner Irlenbusch sind das alles kei-
ne Utopien, wenn es der Sicher-
heit des Autofahrens allgemein
und des Autofahrers im Beson-
deren dient. „Die elektronische,

automatische Einparkhilfe gibt
es ja heute schon“, sagt der Ober-
meister. Nur mit dem Auto an
der Parklücke kurz vorbeifahren,
damit sie gescannt werden kann,
Knopf drücken und kurz danach
steht der Wagen da, wo er hin
soll.

Aber es gibt näher liegende
Aspekte, als die technischen Mög-
lichkeiten von morgen. So zum
Beispiel die entsprechende Be-
reifung in der kalten Jahreszeit.
Der Obermeister hat hier eine
klare Einstellung: „Von Okto-
ber bis April sollten Autofahrer
mit Winterreifen unterwegs sein,
im Fachhandel oder im Kfz-
Meisterbetrieb sollte man sich
die richtigen Reifen besorgen.“
Nicht ohne Grund verweist Rei-
ner Irlenbusch darauf, zumal im
Internet falsche so genannte „All-
wetterreifen“ mit eingebrannter
MS-Kennung auf der Flanke an-
geboten werden. Das sei schlicht-
weg Betrug. „Ein Marken-Win-
terreifen lohnt sich allemal, selbst
wenn es nur einen Tag schneien
sollte“, meint Irlenbusch. Die
Leute müssten sich bewusst ma-
chen, es gehe nicht um eine
Pflicht, vielmehr um die eigene
Sicherheit und die anderer. 

Mit der Winterreifenpflicht
ist das aber so eine Sache. Emp-
fohlen werden die griffigen Pneus
zwar bei einer Außentemperatur
von sieben Grad. Aber eine neue
Verordnung – genauer gesagt die
40. Verordnung zur Änderung
straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schriften sieht grundsätzlich eine
„geeignete Bereifung“ vor. Bei
Kraftfahrzeugen ist demnach die
Ausrüstung an die Wetterver-
hältnisse anzupassen. Unklar
bleibt aber, welche Reifen als ge-
eignet anzusehen sind. „Da steht
viel Wischiwaschi drin“, sagt
Irlenbusch und rät deshalb, für
die kalte Jahreszeit gute Winter-

Der Computer lenkt immer mehr mit
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reifen aufziehen zu lassen. „90 Prozent
meiner Kunden verfahren so, der Rest
gehört zu den Unbelehrbaren“, meint
der Obermeister. Aber nicht nur Win-
terreifen oder die richtig eingestellte
Kopfstütze tragen zur Sicherheit beim
Fahren bei, auch Anti-Blockier-System
(ABS), ein Elektronisches Stabilitäts-
Programm (ESP) und natürlich Air-
bags. „ABS ist bei vielen Fahrzeugen
schon Standard, 88 Prozent aller Fahr-
zeuge und 95 Prozent aller Neuwagen
sind damit ausgerüstet“. ESP hätte
immerhin 65 Prozent aller Neufahr-
zeuge, der Fahrer-Airbag ist fast in allen (99
Prozent) neuen Automobilen drin, der Bei-
fahrer-Airbag in 98 Prozent. „Der Airbag
nutzt aber nur etwas, wenn man ange-
schnallt ist“, erklärt der Kfz-Meister und
rät, sich mit der technischen Ausstattung
eines Autos vertraut zu machen. „Nur alles
zusammen wirkt gut, und dazu gehört bei-
spielsweise auch die regelmäßige Kontrolle
des Reifendrucks.“

Navigationssysteme tragen ebenfalls zur
Sicherheit bei, gerade bei Vielfahrern, die
oft auswärts unterwegs sind. 25 Prozent der
Neufahrzeuge lassen sich von einem Com-

puter den Weg weisen. „Das ist durchaus
ein Sicherheitsplus“, meint Reiner Irlen-
busch. Die fest verankerte Freisprechein-
richtung zum Telefonieren während der
Autofahrt fristet in Gebrauchtfahrzeugen
(zehn Prozent) und in Neuwagen (23 Pro-
zent) indes noch ein Schattendasein. „Zwar
wird das Rad nicht neu erfunden, aber die
technische Sicherheitsausstattung wird in
Zukunft immer weiter verfeinert“.

Darauf müsse sich auch der Berufsnach-
wuchs einstellen. „Der Kfz-Mechatroniker
ist da nur der erste Schritt. In den immer mehr
von Computern gesteuerten Autos ist es

zunehmend wichtig, Fehler lokalisie-
ren und diagnostizieren zu können.
Ein entsprechendes Grundwissen darü-
ber, was im Motor abläuft, wäre oben-
drein auch nicht schlecht. „Wir brau-
chen künftig wohl eher den Kfz-
EDVler als den Kfz-Mechatroniker“,
so seine Einschätzung. Das ist jedoch
noch Zukunftsmusik, Musik, die aber
vielleicht in gar nicht so ferner Zeit
erklingt. „Sicher ist, es wird immer
mehr Elektronik im Auto geben, viel-
leicht schon bald mit eigener Festplat-
te an Bord.“

Derart ausgestattet und entsprechende
Infrastruktur vorausgesetzt, kann der
geneigte Autofahrer der Zukunft dann viel-
leicht nicht nur bei der Fahrt auf
Autobahnen den intensiven Blick in die
Zeitung wagen. Vielleicht dann auch im
Stadtverkehr. 

Irlenbuschs Vision: „Es wird dann nicht
mehr ein so großes Spektrum an unter-
schiedlichen Fahrzeugmodellen geben. Viel-
leicht eines ausschließlich für den Stadtver-
kehr, lediglich ein Wohnauto, einen Van oder
ein Modell für die Fahrt langer Strecken.“ 
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Das neue Internetportal
www.autoberufe.de ist online.
Die neu gestalteten Seiten ge-
währen Berufseinsteigern, Aus-
bildern, Medien und allen In-
teressierten Einblicke in die
Arbeitswelt rund um die indivi-
duelle Mobilität. 

Mit dem Relaunch wird das
Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe
dem Erfolg bei Jugendlichen
und Ausbildern gerecht. Die
kontinuierlich steigenden Besu-
cherzahlen belegten den hohen
Informationsbedarf. 

Das Kfz-Gewerbe bietet jun-
gen Menschen attraktive Mög-
lichkeiten für das Berufsleben.
Die Internetseite www.autobe
rufe.de führt informativ durch
die gesamte Bandbreite der Au-
toberufe. Schulabgänger können
sich umfassend über Aus- und
Weiterbildung informieren. Alle
Berufsbilder werden detailliert
beschrieben mit Ausbildungs-
inhalten, Dauer der Ausbildung,
schulischen Voraussetzungen
und weiteren Chancen in den
technischen und kaufmänni-
schen Berufen. In der Rubrik
„Mediathek“ werden zusätzlich

zu allen Berufen die Filmsequen-
zen von „Profis für HighTech –
www.AutoBerufe. de“ angebo-
ten.

Das Programm stellt eine
Online-Datenbank bereit mit
Praktikums- und Ausbildungs-
betrieben sowie weiteren Kon-
taktadressen. Umfangreiche In-
formationen stehen zum Down-
load bereit oder können bestellt
werden. Informativ ist auch der
virtuelle Ratgeber „AutoKLIK“,
der Fragen rund um die Aus-
und Weiterbildung beantwor-

tet. Neu ist auch die Rubrik
„Ausbilder Informationen“. Hier
können sich Ausbilder in Kfz-
Betrieben oder an überbetrieb-
lichen Ausbildungsstätten sowie
Berufsschullehrer einen Über-
blick über aktuelle Themen der
Berufsbildungsarbeit verschaf-
fen. Die Rubrik informiert über
Bundesleistungswettbewerbe,
Veranstaltungen, überbetriebli-
che Ausbildung sowie Zahlen
und Statistiken. Das Internet-
portal ist Teil der „Nachwuchs-
förderungskampagne im Deut-
schen Kraftfahrzeuggewerbe“ und
wird seit 1998 angeboten.
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Ein Bauunternehmer, der bei der Erstel-
lung eines Werkes Nachunternehmer ein-
setzt, muss die organisatorischen Voraus-
setzungen dafür schaffen, um sachgerecht
beurteilen zu können, ob das Bauwerk bei
Ablieferung mangelfrei ist. Unterlässt der
Werkunternehmer dies, verjähren die Ge-
währleistungsansprüche – wie bei dem arg-
listigen Verschweigen eines Mangels – erst
nach 30 Jahren. Eine solche Obliegenheits-
verletzung ist nicht gegeben, wenn der sorg-
fältig ausgesuchte Nachunternehmer die
Herstellung des Werks seinerseits nicht rich-
tig organisiert. 

In der vorliegenden Entscheidung (BGH
VII ZR 99/06 vom 11.10.2007) hatte der
Bundesgerichtshof die Frage zu klären, in
welchen Fällen eine Organisationspflicht-
verletzung des Nachunternehmers dem Auf-
tragnehmer zuzurechnen ist. Grundsätzlich
kann die 30-jährige Verjährung nur dann
eingreifen, wenn der Unternehmer den
Mangel arglistig verschweigt oder der Un-
ternehmer durch seine Organisation eine
durch Arglist begründete verlängerte Ver-
jährung vermeidet. Daneben muss er sich
die Arglist des Nachunternehmers sowie die
Arglist der von Nachunternehmern einge-
setzten Gehilfen anrechnen lassen. Eine 30-
jährige Verjährung kommt jedoch dann
nicht in Betracht, wenn der Nachunterneh-
mer selbst die Herstellung des ihm übertra-
genen Werkes seinerseits nicht richtig orga-
nisiert. 

Sachverhalt: Der Auftraggeber beauftrag-
te den Auftragnehmer mit Zimmererarbei-
ten und der Erstellung eines Daches. Der Auf-
traggeber entschied sich für die vom Auf-
tragnehmer alternativ angebotene Erstel-
lung des Daches mit einer Konstruktion von
Nagelplattenbindern. Die Herstellung der
Nagelplattenbinder wurde von dem Auftrag-
nehmer einem Nachunternehmer überlas-
sen, einem in der Branche anerkannten Fach-
unternehmen, das im Gegensatz zum Auf-
tragnehmer über die entsprechende Lizenz
für das System verfügte. Rund 17 Jahre nach
Abnahme des Werkes stürzte das Dach der
Halle ein. Ursache hierfür war die unzurei-
chende Statik der Nagelplattenbinder, da

diese abweichend von der für das System
vorgesehenen Statik ausgeführt wurde.

Der Auftraggeber hat den Auftragneh-
mer wegen des entstandenen Dachschadens
in Anspruch genommen. Das Landgericht
hat die Klage wegen Verjährung abgewie-
sen, das Berufungsgericht hat der Klage dem
Grunde nach stattgegeben, da der Auftrag-
nehmer bei dem Nachunternehmer eine
Kontrolle der fertiggestellten Binder auf
Übereinstimmung mit der belieferten Statik
hätte vornehmen müssen und insofern ein
eigenes Organisationsverschulden vorliege.
Der Bundesgerichtshof hat die Entschei-
dung des Berufungsgerichts aufgehoben. 

Aus den Gründen: Der Werkunterneh-
mer, der ein Bauwerk arbeitsteilig herstel-
len lässt, muss die organisatorischen Voraus-
setzungen schaffen, um sachgerecht beur-
teilen zu können, ob dieses bei Ablieferung
mangelfrei ist. Unterlässt der Unternehmer
dies, verjähren Gewährleistungsansprüche
des Bestellers erst nach 30 Jahren, wenn der
Mangel bei richtiger Organisation entdeckt
worden wäre. Denn der Besteller ist dann
so zu stellen, als wäre der Mangel dem Un-
ternehmer bei Ablieferung des Werkes be-
kannt gewesen. Anknüpfungspunkt für die
30-jährige Verjährung ist allein die Ver-
letzung der Organisationspflicht des mit
der Herstellung beauftragen Unternehmers. 

Diese Organisationspflicht des Unter-
nehmers ist keine vertragliche Verbindlich-
keit gegenüber dem Besteller, sondern viel-
mehr eine Obliegenheit, deren Verletzung
zu einer für den Unternehmer nachteiligen
Verjährung führt. Es liegt daher in eigenem
Interesse des Unternehmers, seinen Betrieb
so zu organisieren, dass er sich nicht dem
Vorwurf aussetzt, arglistig zu werden, indem
er eine Arbeitsteilung von vornherein ver-
hindert hat. 

Dem Werkunternehmer kann eine sol-
che Obliegenheitsverletzung nicht allein
deshalb angelastet werden, weil sein Nach-
unternehmer die Herstellung des ihm über-
tragenen Werkes nicht richtig organisiert.
Eine Zurechnung über § 278 BGB kommt

nicht in Betracht, weil sich der Unterneh-
mer regelmäßig nicht des Nachunterneh-
mers zur Erfüllung seiner eigenen Organi-
sationspflichten im Rahmen der dargestell-
ten Obliegenheit bedient. Die ordnungsge-
mäße Organisation des Herstellungsprozes-
ses beim Nachunternehmer ist allein des-
sen Angelegenheit und wird nicht im
Fremdinteresse durchgeführt. 

Welche Obliegenheiten dem Unterneh-
mer hinsichtlich der Überwachung des Her-
stellungsprozesses und der Überprüfung der
fertiggestellten Leistung treffen, hängt von
den Umständen des Einzelfalles ab. Die Be-
urteilung muss sich im Wesentlichen daran
orientieren, dass der Besteller durch die ar-
beitsteilige Herstellung grundsätzlich keinen
Nachteil in Bezug auf die Verjährung sei-
ner Gewährleistungsansprüche erleiden soll. 

Praktische Auswirkungen: Mit dem Ur-
teil bestätigt der BGH seine Rechtspre-
chung von 1992, wonach die Gewährleis-
tungsansprüche des Bestellers erst nach 30
Jahren verjähren, wenn der Werkunterneh-
mer nicht die organisatorischen Vorausset-
zungen dafür schafft, um sachgerecht zu be-
urteilen, ob das Bauwerk bei Ablieferung
mangelfrei ist. Nach der Entscheidung be-
trägt die Verjährungsfrist auch dann 30 Jah-
re, wenn der Unternehmer den vom Nach-
unternehmer geschaffenen Mangel des Wer-
kes kennt. Darüber hinaus muss er sich die
Arglist des Nachunternehmers bzw. die Arg-
list eines von dem Nachunternehmer ein-
gesetzten Gehilfen zurechnen lassen. 

Dem Unternehmer kann hingegen nicht
zur Last gelegt werden, dass er auf eine ord-
nungsgemäße Organisation des sorgfältig
ausgesuchten, fachkundigen Nachunter-
nehmers und damit auch auf eine ausrei-
chende Überprüfung des Herstellerprozes-
ses und eine hinreichende Endkontrolle
durch den Nachunternehmervertrag ver-
traut hat. Der Werkunternehmer ist im Rah-
men seiner Obliegenheit nicht gehalten, die
zur ordnungsgemäßen Organisation ge-
hörenden Kontrollen erneut vorzunehmen,
insbesondere nicht, wenn ihm die dafür er-
forderliche Fachkenntnis fehlt.
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In einem Kleinbetrieb ist die Kündigung
eines Arbeitnehmers während einer Erkran-
kung oder sogar aus Anlass einer Erkran-
kung zulässig, da sie weder treuwidrig ist noch
gegen das im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
verankerte Maßregelungsverbot verstößt.

In seinem Urteil vom 30. August 2007
(Az. Sa 373/07) befasste sich das Landes-
arbeitsgericht Rheinland-Pfalz (LAG) mit
dem Kündigungsschutz in Kleinbetrieben.
In dem Fall war der Arbeitnehmer im Be-
trieb der Arbeitgeberin seit Mitte 1999 be-
schäftigt. Dieser wurde nach dem Kündi-
gungsschutzgesetz als Kleinbetrieb einge-
stuft. Anfang Januar 2007 informierte der
Arbeitnehmer die Arbeitgeberin darüber,
dass er sich am 20. März 2007 einer Hüft-
operation unterziehen werde. Nach dieser

Operation würde er anschließend für min-
destens 5 ggf. auch 7 – 8 Wochen krank-
heitsbedingt arbeitsunfähig sein. Daraufhin
kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsver-
hältnis und nahm eine Ersatzeinstellung vor.
Hiergegen erhob der Arbeitnehmer Kündi-
gungsschutzklage. Das LAG wies die Klage
als unbegründet zurück. Ein Kleinbetrieb
könne sowohl während als auch wegen einer
Erkrankung eine Kündigung aussprechen,
da diese weder nach § 242 BGB treuwidrig
und demnach unwirksam sei noch gegen das
Maßregelungsverbot des § 612a BGB ver-
stoße. Da der Betrieb wegen Unterschrei-
tens des Schwellenwertes als sog. Kleinbetrieb
zu qualifizieren sei, käme ein Kündi-
gungsschutz nach dem Kündigungsschutz-
gesetz vorliegend nicht in Betracht. Nach
der gesetzlichen Regelung des § 8 Entgelt-

fortzahlungsgesetz würde der Entgeltfort-
zahlungsanspruch auch dann bestehen blei-
ben, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhält-
nis aus Anlass einer (bevorstehenden) Arbeits-
unfähigkeit kündigen würde. Diese Rege-
lung wäre jedoch überflüssig, wenn derarti-
ge Kündigungen in Kleinbetrieben als treu-
widrig einzustufen seien. Zudem habe der
Gesetzgeber die Kleinbetriebe aus dem Gel-
tungsbereich des Kündigungsschutzgeset-
zes herausgenommen, damit diese etwaige
Schwankungen der Auftragslage durch grö-
ßere Flexibilität ausgleichen können. Dieser
vom Gesetzgeber zugebilligte unternehme-
rische Gestaltungsspielraum würde jedoch
unterlaufen werden, wenn die Kündigung
als treuwidrig bewertet werden würde.

Kündigung aufgrund Erkrankung
in Kleinbetrieben zulässig

Ein Mitarbeiter darf nur bei „ausschwei-
fender“ Nutzung des dienstlichen Compu-
ters zu privaten Zwecken fristlos entlassen
werden. In allen anderen Fällen muss der
Arbeitgeber den Mitarbeiter vor der Kün-
digung ausdrücklich abmahnen. Das ent-
schied das Landesarbeitsgericht (LAG)
Rheinland Pfalz (Az.: 10 Sa 505/07), nach-
dem ein zunächst anderslautendes Urteil
vom Bundesarbeitsgericht (BAG) aufgeho-
ben worden war (Az.: 2 AZR 200/06)

Der verheiratete Kläger und zweifache
Vater war seit 1999 als Bauleiter im Baube-
trieb der Beklagten beschäftigt. Ende 2004
überprüfte die Beklagte seinen Dienst-
Computer, auf den auch andere Mitarbeiter
Zugriff hatten. Eine betriebliche Regelung
über die private Nutzung des Dienst-PCs
besteht nicht.

Bei der Überprüfung sicherte die Beklag-
te eine Reihe von Bild- und Videodateien
mit teilweise erotischem Inhalt und stellte
außerdem fest, dass von diesem Dienst-PC
im Internet Erotikseiten aufgesucht wor-
den waren. 

Daraufhin wurde dem Kläger außeror-
dentlich, hilfsweise ordentlich gekündigt.
Der Kläger bestreitet, den Dienst-PC wäh-
rend der Arbeitszeit privat genutzt zu haben.
Außerdem habe er an einigen von der Be-
klagten genannten Tagen gar keinen Zugriff
auf den Dienst-PC gehabt, weil er gar nicht
im Betrieb gewesen sei. 

Das LAG hatte die Kündigungsschutz-
klage zunächst abgewiesen. Nachdem das
BAG dieses Urteil aufgehoben und den
Rechtsstreit zur neuen Verhandlung und
Entscheidung an das LAG zurückverwie-
sen hatte, gab das höchste rheinland-pfälzi-
sche Arbeitsgericht der Klage nun statt.
Demnach ist die Kündigung schon deshalb
unwirksam, weil die Beklagte den Kläger
zunächst hätte abmahnen müssen. Der
Kläger ist daher weiter zu beschäftigen.

Laut Gesetz muss die Kündigung durch
das Verhalten des Arbeitnehmers bedingt
sein. Sie ist nicht gerechtfertigt, wenn es an-
dere geeignete mildere Mittel gibt, um eine
Vertragsstörung künftig zu beseitigen. Im
vorliegenden Fall ist die mögliche Pflicht-

verletzung des Klägers nicht so schwer, dass
es vor Ausspruch der Kündigung keiner Ab-
mahnung bedurfte. Es hätte vielmehr aus-
gereicht, ihm durch eine Abmahnung un-
missverständlich klarzumachen, dass die
Nutzung des Dienst-PCs zum Betrachten
von erotischen Bildern nicht geduldet wird
und im Wiederholungsfall eine Kündigung
nach sich zieht.

Das BAG hat in seiner Entscheidung zu
diesem Fall zwar herausgestellt, dass die pri-
vate Nutzung des Internets oder des Dienst-
PCs grundsätzlich eine Kündigung recht-
fertigen kann. Um aber vom Erfordernis ei-
ner Abmahnung absehen zu können, muss
danach eine sog. exzessive Privatnutzung des
Internets bzw. des Dienst-PCs vorliegen. 

Der Kläger soll hier nach der Aufstellung
der Beklagten in einem Zeitraum von sechs
Monaten insgesamt fünf Stunden Erotik-
bilddateien betrachtet haben. Hierin läge
zwar eine Verletzung der Arbeitspflicht, von
einer „ausschweifenden“ bzw. „exzessiven“
Nutzung kann bei diesem zeitlichen Um-
fang jedoch keine Rede sein.

Geringe private Nutzung eines dienstlichen PCs

Erst abmahnen, dann kündigen

w e i t e r  n ä c h s t e  S e i t e » » »
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Da Kleinbetriebe zur Aufrechterhaltung
ihrer Betriebsstruktur auf gesunde und ar-
beitende Mitarbeiter angewiesen seien,
müssen sie das Arbeitsverhältnis mit einem
für längere Zeit krankheitsbedingt ausfal-
lenden Arbeitnehmer kündigen und statt-
dessen eine Ersatzkraft einstellen können.

Die Kündigung verstoße auch nicht ge-
gen das Maßregelungsverbot des § 612a
BGB. Danach darf der Arbeitgeber einen
Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder
Maßnahme nicht deshalb benachteiligen,

weil der Arbeitnehmer in zulässigerweise
seine Rechte ausgeübt hat. Ein erkrankter
Arbeitnehmer würde gerade keine Rechte im
Sinne dieser Vorschrift geltend machen, son-
dern sei aufgrund der Arbeitsunfähigkeit le-
diglich nicht zur Arbeitsleistung verpflichtet.

Die vorliegende Entscheidung ermög-
licht gerade den Kleinbetrieben, welche ei-
nen längeren Arbeitsausfall aufgrund einer
nicht vorhandenen Personalreserve kaum
verkraften könnten, eine größere personal-
wirtschaftliche Flexibilität.

Der Auftragnehmer ist beim VOB-Ver-
trag dazu verpflichtet, alle schon während der
Ausführung hervortretende Mängel auf sei-
ne Kosten zu beseitigen, wenn dies der Auf-
traggeber von ihm verlangt (§ 4 Nr. 7 VOB/B).

Gilt dies aber auch dann, wenn der Auftrag-
geber eine hierzu ungeeignete Maßnahme
fordert? In einem von dem OLG Branden-
burg zu entscheidenden Fall forderte der Auf-
traggeber den Auftragnehmer dazu auf, be-
stimmte Mängel der Leistung in angemes-
sener Frist zu beseitigen. Der Auftragneh-
mer reagierte hierauf nicht. Nun setzte der

Auftraggeber eine Nachfrist und verlangte dabei
unter Kündigungsandrohung eine bestimm-
te Art der Mängelbeseitigung. Der Auftrag-
nehmer blieb auch jetzt untätig und vertei-
digte sich später damit, dass die vom Auf-
traggeber geforderte Maßnahme objektiv
nicht geeignet war, eine mangelfreie Leis-
tung zu erreichen.

Das OLG Brandenburg hat mit Urteil
vom 2.8.2006 – Az. 4 O 132/99 – entschie-
den, dass die durch den Auftraggeber erklär-
te außerordentliche Kündigung wirksam
war. Welche Maßnahme der Auftragnehmer
zur Herstellung der vertraglich geschulde-
ten Beschaffenheit unternehme, habe er
regelmäßig selbst zu entscheiden. Er habe
die Wahl zwischen allen geeigneten Maß-
nahmen. Notfalls sei er zur Neuherstellung
verpflichtet, wenn er diese nicht im Einzel-
fall wegen Unverhältnismäßigkeit verwei-

gern dürfe. Deshalb sei es nicht von Bedeu-
tung, wenn der Auftraggeber eine ungeeig-
nete Nachbesserungsmaßnahme verlange.
Denn allein der Auftragnehmer habe über
die anzuwendende Methode der Mängelbe-
seitigung zu entscheiden. Der Auftraggeber
habe also trotz der Forderung nach einer
ungeeigneten Maßnahme eine wirksame
Aufforderung zur Mängelbeseitigung erho-
ben, so dass die außerordentliche Kündi-
gung berechtigt gewesen sei.

Im Ergebnis ist die vorliegende Entschei-
dung nicht nur auf Mängelbeseitigungs-
ansprüche vor der Abnahme, sondern auch
auf Mängelbeseitigungsansprüche inner-
halb der Gewährleistung anzuwenden. Der
Auftragnehmer sollte dem Auftraggeber in
einem solchen Fall seine Bereitschaft zur
Mängelbeseitigung bei Anwendung einer
hierzu geeigneten Methode anbieten.

Auftraggeber fordert ungeeignete Maßnahme

Nachbesserungspflicht
des Unternehmers
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Kündigung schwerbehinderter
Arbeitnehmer – Beginn der Klagefrist

Nach § 85 SGB IX muss ein Arbeitgeber
vor der Kündigung eines schwerbehinder-
ten Mitarbeiters die Zustimmung des In-
tegrationsamtes einholen. Will sich der Ar-
beitnehmer gegen die Kündigung gericht-
lich zur Wehr setzen, beginnt für ihn die in
§ 4 Satz 1 KSchG festgelegte dreiwöchige
Klagefrist erst in dem Zeitpunkt, in dem
ihn der Arbeitgeber oder das Integrations-
amt selbst von der Zustimmung unterrich-
tet haben.

Erhält er keine Information, dass das
Integrationsamt zugestimmt hat, beispiels-
weise weil es der Arbeitgeber versäumt hat,
die erforderliche Zustimmung einzuholen,
kann der Arbeitnehmer die Unwirksamkeit
der Kündigung bis zur Grenze der Verwir-
kung gerichtlich geltend machen. Verwir-
kung tritt ein, wenn der Arbeitgeber nicht
mehr mit der Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage rechnen muss. Dies kann nach
einigen Monaten oder auch später sein. Es
ist immer eine Einzelfallentscheidung erfor-
derlich.

BAG Urt. v. 13.2.2008 – 2 AZR 864/06

Arbeitnehmer verschiedener Branchen,
darunter auch Bau- und Ausbaugewerbe,
sind bekanntlich gesetzlich verpflichtet,
ihren Sozialversicherungsausweis ständig
bei der Arbeit auf den Baustellen mitzufüh-
ren (seit 1.1.2008 neuer § 18h im Sozial-
gesetzbuch IV, bisher: §§ 95 ff. SGB IV). 

Auf Verlangen ist der Ausweis bei einer
Prüfung den Behörden, insbesondere dem
Zoll (Finanzkontrolle Schwarzarbeit/FKS)
vorzulegen. Kann dies der Arbeitnehmer
nicht, droht ihm ein Bußgeld von bis zu
1.000 € (§ 111 Abs. 1 Nr. 1d SGB IV n.F.)

Bisher wurde jedoch kein Bußgeld ver-
hängt, wenn der Arbeitnehmer seine Perso-
nalien auf andere Weise (z. B. durch Perso-
nalausweis) nachweisen konnte (bisheriger
§ 111 Abs. 1 Nr. 6 SGB IV). Diese Ausnah-
meregelung ist jedoch seit Jahresbeginn
2008 mit der Neuregelung zum Sozialver-

sicherungsausweis aus dem Sozialgesetz-
buch gestrichen worden. 

Ein Sozialversicherungsausweis ist nur
gültig, wenn der Arbeitnehmer sein Passfoto
in den Ausweis eingeklebt hat. Ausländische
Arbeitnehmer ohne deutschen Sozialversi-
cherungsausweis sind verpflichtet, ihren
Aufenthaltstitel oder die „Bescheinigung E
101“ (Nachweis der Sozialversicherung im
Heimatland) mitzuführen.
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Arbeitnehmern drohen bei
Nichtmitführen Bußgelder
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Am 17. April 2008 fand in der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land die
Abschlussveranstaltung zur Thermografie-
Sonderaktion 2007/2008 statt.

Gemeinschaftlich mit dem Rheinisch-
Bergischen Kreis und der Energieagentur
NRW wird jeweils in der Wintersaison eine
Thermografie-Sonderaktion durchgeführt.
Im Rahmen dieser Aktion werden die Im-
mobilien der Teilnehmer mittels Infrarot-
kamera auf energetische Schwachstellen
untersucht. Die Ergebnisse sowie Empfeh-

lungen zur entsprechenden Sanierungsmaß-
nahmen werden in einem Gutachten dar-
gestellt.

Um den Immobilieneigentümern im

Anschluss an die Sonderaktion weiterfüh-
rende Informationen zu sinnvollen und kos-
tengünstigen Sanierungsmaßnahmen zu
vermitteln und ihnen die Gelegenheit zu
geben, mögliche Fragen an den Experten
zu richten, wurde im Hause der Kreishand-
werkerschaft mit der Energieagentur NRW
und dem Rheinisch-Bergischen Kreis ein

Informationsabend „Schwachstellen er-
kennen – was nun? – mit annähernd 150
Teilnehmern durchgeführt mit anspruchs-
vollen Vorträgen durch Herrn Obermeister
Udo Tang, Sanitärinnung, und Herrn 
Obermeister Harald Laudenberg, Dach-
deckerinnung, sowie Herrn Andreas Lip-
pertz von der Energieberatung Lippertz,
welcher den Bereich für das Baugewerk
übernahm.

Insgesamt eine sehr erfolgreiche Ver-
anstaltung, die es verdient, wiederholt zu
werden.

Schwachstellen erkennen – was nun?
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Der Bundesgerichtshof hatte in zwei
Fällen zu entscheiden, welche Folgen sich
bei mangelhafter Werkleistung für Ansprü-
che des Auftraggebers ergeben, wenn der
Auftragnehmer seine Leistungen aufgrund
eines Werkvertrags mit einer sog. Ohne-
Rechnung-Abrede erbracht hat. 

Im ersten Fall (Az. VII ZR 42/07) hatte
der Kläger den Beklagten beauftragt, die
Terrasse seines Hauses abzudichten und mit
Holz auszulegen. Wegen eines kurze Zeit
nach Beendigung der Arbeiten einge-
tretenen Wasserschadens in der unter der
Terrasse gelegenen Einliegerwohnung

macht der Kläger Gewährleistungsrechte
geltend. 

In der zweiten Entscheidung (Az. VII
ZR 140/07) war der Beklagte mit Vermes-
sungsarbeiten für den Neubau des Einfami-
lienhauses der Kläger beauftragt. Nach de-
ren Behauptung sind ihr Haus und ihr Car-
port infolge eines Vermessungsfehlers des
Beklagten falsch platziert worden. Sie ver-
langten Ersatz des ihnen dadurch entstan-
denen Schadens.

In beiden Fällen hatten die Parteien ver-
einbart, dass für die zu erbringenden Leistun-

gen keine Rechnung gestellt werden sollte.
Im Hinblick auf diese Ohne-Rechnung-Ab-
rede haben die Gerichte in beiden Instan-
zen der jeweiligen Klagepartei die geltend
gemachten Gewährleistungsrechte wegen
Nichtigkeit des Werkvertrags abgesprochen.
Zur Begründung wurde ausgeführt, die Ohne-
Rechnung-Abrede diene der Steuerhinter-
ziehung und sei damit wegen Verstoßes ge-
gen ein gesetzliches Verbot nichtig. Dies habe
die Gesamtnichtigkeit des Vertrags zur Fol-
ge, da nicht belegt sei, dass dieser bei ordnungs-
gemäßer Rechnungsstellung zu denselben
Konditionen abgeschlossen worden wäre.

Gewährleistung am Bau trotz
Ohne-Rechnung-Abrede

Der Bundesgerichtshof hat
die Urteile der Berufungsgerich-
te aufgehoben, soweit zu Lasten
der jeweiligen Klagepartei ent-
schieden wurde, und den Rechts-
streit an die Berufungsgerichte
zurückverwiesen.

Der Bundesgerichtshof teilt
deren Auffassung, dass die we-
gen Verstoßes gegen ein gesetz-
liches Verbot nichtige Ohne-
Rechnung-Abrede nur dann
nicht zu einer Gesamtnichtig-
keit des Werkvertrags führt, wenn
der Vertrag bei vereinbarter ord-
nungsgemäßer Rechnungsre-
geln zu denselben Konditionen
abgeschlossen worden wäre.

Ob die Ohne-Rechnung-
Abrede in den Streitfällen die
Gesamtnichtigkeit der Werk-
verträge zur Folge hat, konnte
der Bundesgerichtshof jedoch
offen lassen. Denn nach den
Grundsätzen von Treu und
Glauben war den Beklagten die
Berufung darauf versagt. Dies
ergibt sich aus der besonderen
Interessenlage, die typischerwei-
se bei derartigen mit Ohne-
Rechnung-Abrede geschlosse-
nen Bauverträgen dann besteht,
wenn der Auftragnehmer seine
Werkleistung am Anwesen des
Auftraggebers in mangelhafter
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Weise erbracht oder durch seine mangel-
hafte Leistung – wie bei Vermessungsarbei-
ten – im Bauwerk niedergeschlagen hat. Die
sich hieraus ergebenden Folgen für den Auf-
traggeber lassen sich durch Regeln über die
Rückabwicklung eines nichtigen Vertrags
nicht wirtschaftlich sinnvoll bewältigen.

Dieser Umstand und das daraus resultie-
rende besondere Interesse des Auftragge-
bers an vertraglichen, auf die Mängelbesei-
tigung gerichteten Gewährleistungsrechten
liegen für den Auftragnehmer offen zuta-
ge. Er verhält sich deshalb treuwidrig, wenn

er sich im Widerspruch zu seinem bisher auf
Erfüllung des Vertrags gerichteten Verhalten
darauf beruft, dass er wegen der auch seinem
eigenen gesetzwidrigen Vorteil dienenden
Ohne-Rechnung-Abrede und wegen einer
daraus resultierenden Gesamtnichtigkeit des
Werkvertrags für seine mangelhaften Leis-
tungen nicht gewährleistungspflichtig sei.
Diese Grundsätze führen in beiden vom Bun-
desgerichtshof zu entscheidenden Fällen da-
zu, dass dem Auftragnehmer die Berufung
auf eine Gesamtnichtigkeit des Werkver-
trags wegen der Gesetzwidrigkeit der Ohne-
Rechnung-Abrede versagt ist.

Schwarzarbeit: Arbeitgeber
haften 30 Jahre lang für
Sozialversicherungsbeiträge

Arbeitgeber, die Schwarzarbeiter beschäfti-
gen, müssen 30 Jahre lang für geschuldete
Sozialversicherungsbeiträge einstehen. Dies hat
das Sozialgericht Dortmund entschieden (S 34
R 50/06).

In dem Fall hatte die Deutsche Rentenver-
sicherung Westfalen eine Spedition auf Zahlung
von 24.495 Euro an Sozialversicherungsbei-
trägen für die Jahre 1995 bis 1998 zuzüglich
15.820 Euro an Säumniszuschlägen in An-
spruch genommen.

Bei einem steuerstrafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren war aufgefallen, dass die Stun-
denaufzeichnungen auf den Aushilfslohnquit-
tungen der pauschal besteuerten Aushilfskräfte
nicht mit den verfahrenen Stunden auf den
Tachoscheiben übereinstimmten. Die Spedition
klagte gegen die Beitragsnachforderung, weil
diese verjährt sei – vergeblich.
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Unternehmer, die Ausschnitte von Stadt-
plänen bzw. Straßenkarten als Orientierungs-

hilfe für Kunden auf ihre Homepage ko-
pieren, müssen mit erheblichen finan-

ziellen Konsequenzen rechnen.

Die Rechteinhaber der im In-
ternet verfügbaren Stadtpläne

sind zumeist Verlage. Will
jemand einen Stadtplan-
Ausschnitt auf seiner
Homepage verwenden,

muss er dies vertraglich mit
dem Rechteinhaber vereinbaren.

Das Amtsgericht (AG) Charlottenburg (Az.:
234 C 58/07, Urteil vom 8.6.2007)

hatte über einen solchen
Fall zu entscheiden. Klä-
gerin war die Herstel-
lerin der Stadtpläne.

Die Verwendung des er-
stellten Materials auf einer

Homepage ist durch den Erwerb einfacher
Nutzungsrechte möglich. Der beklagte
Unternehmer hatte auf seiner Homepage
einen Kartenausschnitt ohne Berechtigung
veröffentlicht und erhielt daraufhin von der
Klägerin eine Abmahnung. In dieser wurde
sie aufgefordert, das Kartenmaterial von der
Homepage zu entfernen, eine strafbewehr-
te Unterlassungserklärung für den Wieder-
holungsfall zu unterzeichnen und eine Ge-
bühr zu bezahlen, die bei einer ordentlichen
Lizenzierung nach Angaben der Klägerin
angefallen wäre. Zuzüglich forderte sie die
Erstattung der Rechtsanwaltskosten. Der
Beklagte gab daraufhin die geforderte Un-
terlassungserklärung, weigerte sich jedoch
den geforderten Schadensersatz zu bezah-
len. Es kam zum Gerichtsverfahren.

Hier gab nun das Amtsgericht Charlot-
tenburg der Klägerin Recht. Das Gericht
stellte zunächst fest, dass der dem Streit zu-
grundeliegende Kartenausschnitt ein urhe-

berrechtlich geschütztes Werk ist. Durch die
nicht genehmigte Verwendung des Stadt-
planauschnitts hat der Beklagte das Urhe-
berrecht der Klägerin auch schuldhaft, da
fahrlässig verletzt. Das Gericht betonte, dass
derjenige, der einen fremden urheberrecht-
lich geschützten Gegenstand nutzen will,
sich über den Bestand des Schutzes wie auch
über den Umfang seiner Nutzungsberech-
tigung Gewissheit verschaffen muss. 

Fazit: Wer also Bilder, Photos, Texte oder
andere Werke, die im Internet veröffent-
licht sind nutzt, um sie auf seiner eigenen
Homepage zu verwenden, muss aufpassen,
dass er keine Abmahnung wegen Verstoß
gegen das Urheberrecht erhält. Allerdings
ist nicht jede Abmahnung automatisch
berechtigt. Wer eine Abmahnung erhalten
hat, sollte diese von einem Juristen der
Kreishandwerkerschaft prüfen lassen, bevor
eine Unterlassungserklärung abgegeben
oder der geforderte Betrag gezahlt wird.

Verwendung von Stadtplan-
Ausschnitten im Internet
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Das OLG Brandenburg hat mit Urteil
vom 6.3.2008 – 12 U 45/06 – entschieden,
dass der bloße Hinweis im Vertrag auf die
Regelungen der VOB/B gegenüber einem
Auftraggeber, der keine Kenntnis vom Re-
gelwerk hat, für deren wirksame Einbezie-
hung auch dann nicht ausreicht, wenn die-
ser von einem Architekten beraten wird. 

Im zugrunde liegenden Fall stritten sich
die Parteien um die Einbeziehung der
VOB/B in einen Bauvertrag. Da die VOB/B
kein Gesetz im materiellen Sinne, sondern
eine Allgemeine Geschäftsbedingung dar-
stellt, muss diese in den Bauvertrag einbe-
zogen werden. Falls der Auftraggeber nicht
Unternehmer ist, reicht dafür der bloße
Hinweis auf die Geltung der VOB/B nicht
aus. Vielmehr muss die geschäftlich uner-
fahrene Partei bei dem Vertragsschluss die
Gelegenheit haben, die VOB/B inhaltlich
zur Kenntnis zu nehmen. Dafür ist die Wie-
dergabe des gesamten Textes der VOB/B

erforderlich. Diese Einbeziehungsvoraus-
setzungen sind dann entbehrlich, wenn ein
bauerfahrener Fachmann (z. B. Architekt)
beim Vertragsschluss mitwirkt. Im vorlie-
genden Fall war dem Bauherrn der Inhalt
der VOB/B unbekannt. Der von ihm beauf-
tragte Architekt hatte beim Auftragnehmer
wegen der Bauleistungen angefragt und die-
sen zur Abgabe eines Angebots veranlasst.
Außerdem nahm er an einer Besprechung
über den Inhalt des Angebots teil. Am spä-
teren Abschluss des Vertrags hatte er nicht
mitgewirkt und den Auftraggeber auch
nicht in Fragen der Vertragsgestaltung
unterstützt. 

Das OLG Brandenburg hat eine wirk-
same Einbeziehung der VOB/B in den
Bauvertrag verneint. Weder sei eine Zulei-
tung des Vertragstextes über den Architek-
ten an den Auftraggeber erfolgt, noch hätte
dieser bei der Vertragsgestaltung oder beim
Abschluss des Vertrags mitgewirkt. Die

Editorial
FORUM 3/2008

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine24

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12

Wird der Auftraggeber durch einen Architekten beraten

Einbeziehung der VOB/B in den Bauvertrag
Voraussetzungen für eine Zurechnung der
Kenntnisse des Architekten vom Inhalt der
VOB/B gegenüber dem Auftraggeber wür-
den somit nicht vorliegen.

Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht
führt die Mitwirkung eines Architekten auf
Seiten des Auftraggebers nicht ohne weite-
res dazu, dass auf die Aushändigung der
VOB/B verzichtet werden kann. Auch wenn
man von einer Kenntnis des Architekten
vom Inhalt der VOB/B ausgehen kann,
kommt eine Wissenszurechnung nach der
Rechtsprechung nur dann in Betracht,
wenn der Architekt beim Vertragsschluss
als Bevollmächtigter des Auftraggebers und
damit als dessen Wissensvertreter aufgetre-
ten ist. Dem Unternehmer ist deshalb drin-
gend zu empfehlen, bei Verträgen mit pri-
vaten Bauherren den Text der VOB/B den
Vertragsunterlagen beizufügen und sich den
Erhalt mit separater Unterschrift des Bau-
herrn bestätigen zu lassen.
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Nach dem Zusammenschluss der Innun-
gen des Rheinisch-Bergischen Kreis, Ober-
bergischen Kreises und der Stadt Leverkusen
zur Friseurinnung Bergisches Land waren
die Mitgliedsbetriebe in die Gummersba-
cher Stadthalle zur diesjährigen Modepro-
klamation gekommen. Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu, Kreishandwer-
kerschaft, war begeistert von der Resonanz.
Obermeister Volker Steffens und sein Stell-
vertreter Udo Landsberg freuten sich über
450 Gäste, die neugierig die aktuellen
Trends und Vorschläge aufnahmen. „In der
Region Bergisches Land herrscht ein krea-
tives Miteinander“, so Landsberg. 

Mit gleich zwei Weltmeistern und welt-
meisterlich arbeitendem Jungteam präsen-
tierte die Friseur-Innung die Trends der kom-
menden Saison. Typgerecht und professio-
nell war dabei die Erkenntnis, die wirklich
jedem Kunden ein Frisuren-Highlight ver-
schafft. „Saubere Linien, exakte Arbeitswei-
se und typgerechtes Styling und Pflege ist
ein Muss, um zu einem guten Ergebnis zu

kommen“, unterstrichen die Moderaten
Thomas Stangier (Prüfungsausschussvorsit-
zender der Innungen) und die Weltmeisterin
Brigitte Wildangel an diesem Abend mehr-
fach.

Den Anfang machte Meister-Visagist
Laskaris Triantafillou, der mit Cremefarben
und dem „Must Have“, farbigen Wimpern,
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in die Schminktrends des Som-
mers einführte. „Schönheit be-
ginnt auf dem Kopf“, lautete
dann das Motto der lokalen Ak-
teure. Das Modeteam Jörg Diss-
mann aus Reichshof, Dirk Kiel
und Martin Röhrig aus Wer-
melskirchen, Stefanie Steiger aus
Morsbach, Milan Kranjec aus
Hückeswagen, Sven Neumann
aus Wipperfürth, Nicole Stein-
strass aus Bergisch Gladbach,
Laskaris Triantafillou aus Lever-
kusen, René Klos aus Waldbröl,
Anika Fürstenberg, Sabrina
Hartmann, Lea Kuhnen und
Maria Overath aus Lindlar wur-
den von Weltmeisterin Brigitte
Wildangel präsentiert.

Auch der frisch gebackene
Weltmeister im Herrenfach,

Friseur-Innung Bergisches Land

Die „Hair und Fashion Show“ 2008
fand großen Zuspruch 
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Daniel Giermann, aus Rem-
scheid unterstrich das Fachhand-
werk. Mit gekonnten Schnitten
zauberte er den New Look an sein
jugendliches Model. „Es sieht
immer alles so einfach und leicht
aus“, seufzte das Fachpublikum,
das es besser wusste. Giermann,
der im Salon seiner Mutter ar-
beitet und vergangene Woche in
Chicago gegen Konkurrenten
aus 50 Nationen den Titel als
Weltmeister holte, will in Zu-
kunft selbst verstärkt auch als
Trainer arbeiten. „Welche In-
nung kann schon auf solche Lehr-
meister zurückgreifen“, freute
sich Volker Steffens.

Wella-Top-Akteur Markus
Salm rundete dann den beson-
deren Trend- und Fashion-
Abend mit einem Ausblick auf
die neuen Looks 2008 ab. Kom-
pakte Schnittgeometrien, klare
Formen, aufgerissene Konturen,
Statik und Bewegung sind im
Trend. Auffällig sind die Retro-
Anleihen aus den 70-er und 80-
er Jahren, aber auch der Futu-
rismus und die Goldenen Zwan-
ziger spielen eine Rolle beim
Styling. Wieder einmal steht der

Bob im Focus mit zwei moder-
nen Neuauflagen mit hohem
Fashionfaktor. Bei den Haarfar-
ben steht die Palette der Blond-
und Brauntöne im Mittelpunkt,
jeweils typgerecht eingesetzt.
Rot, Kupfer, Orange und Pink
setzen farbliche Akzente. Mit
natürlichen Aufhellungen und
Ton-in-Ton-Schattierungen wer-
den dezente Farbharmonien er-
zeugt. Kurzum, natürlich, far-
benfroh und glamourös.

„Zum Ausprobieren eignen
sich farbige Haarteile besonders
gut“, gab Wildangel Tipps für
die Praxis. Und Weltmeister
Giermann machte auch der Her-
renwelt Mut, zur Farbe zu grei-
fen. „Trauen sie sich, setzten sie
natürliche Highlights und Ak-
zente,“ riet er. Markant, mo-
disch, maskulin und unwider-
stehlich gibt sich der Mann mit
Anspruch: Die aktuelle Kurz-
haarfrisur zeigt eine minimalis-
tische Grundform mit weich
geschnittenen Konturen, stark
durchgestuftem Deckhaar. Be-
sonderes Highlight ist ein ex-
trem kurz geschnittener Streifen
direkt am Haaransatz. Mit dem
Doppel-Pony entstehen neue
Styling-Möglichkeiten in vielen
Varianten. Cool, herausfordernd
und unwiderstehlich männlich
wirkt der neue Männerlook für
mittellanges Haar im Stil der
80er Jahre. Auch längeres Haar
ist für die Männer wieder in –
mit betontem Pony, voller und
langer Nackenpartie.
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Viel Spaß hatten die neun Mitarbeiter
der Bäckerei Lob bei Ihrem Teamwochen-
ende, welches sie im Rahmen eines Foto-
wettbewerbs der IKK Nordrhein gewan-
nen.

Das Event am Möhnesee begann mit
einem gemütlichen Grillabend im Sport-
und Tagungshotel Maifeld in Werl. Sonn-
tagmorgens startete die Gruppe zu Ihrem
Abenteuer am Möhnesee. Zuerst wurde mit
verschiedenen Materialien ein Floß gebaut
mit anschließendem Paddeln auf dem See.
Nach einer Stärkung begann die Kompass-
wanderung quer durch den umliegenden
Wald. Die Mannschaft musste den Weg
zum nächsten Rastpunkt anhand eines Auf-
gabenplans ausfindig machen. Dort ange-
kommen bewältigten sie mit viel Fez und
Frohsinn weitere Teamspiele. Unter ande-
rem musste Blindseillegen und Bauen eines
Hochsitzes zwischen zwei Bäumen bewäl-
tigt werden. Weiter ging es zum Endziel,

wo die letzte Herausforderung wartete. Die
Teilnehmer mobilisierten ihre letzten Kräfte
und überquerten an einem 12m langen
Hanfseil einen Fluss. Den Abschluss dieses
gelungenen und aktiven Tages bildete ein

Drei-Gang-Menü im Hotel. Die Mitar-
beiter der Bäckerei Lob bedanken sich herz-
lich bei der IKK Nordrhein und werden
zukünftig an jedem weiteren Gewinnspiel
teilnehmen.
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Mitarbeiter der Bäckerei Lob gewannen
ein Wochenende am Möhnesee

Der Radio – Fernsehtechni-
kermeister und Elektromeister
Guido Ackerschott aus Wipper-
fürth wurde am 11.4.2008 an-
lässlich seines 25jährigen Firmen-
jubiläums von der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land
geehrt. Der stellvertretende
Kreishandwerksmeister Gerhard

Reimann, Obermeister Achim
Willutzki und der stellvertreten-
de Obermeister der Innung für
Informationstechnik Hubertus
Sasgen durften die Ehrenurkun-
den der Handwerkskammer
Köln und der Kreishandwerker-
schaft Herrn Ackerschott und
seiner Ehefrau überreichen.

25 Jahre Expert
Guido Ackerschott
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Ihr Ansprechpartner für Innungsfragen
Obermeister Udo Tang

Tel.: (0 21 74)45 47

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12
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Am 24.März 1958 absolvier-
te eine Gruppe oberbergischer
Tischler vor dem Meisterprü-
fungsausschuss der Handwerks-
kammer zu Köln die Meister-
prüfung. Ihr damaliger Klassen-
sprecher Heinz Platz organisier-
te bereits als Obermeister der
Tischler-Innung mit seinem Im Rahmen einer Feierstun-

de, die die Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land organi-
siert, wurden den Herren
» Hans Jochem Lemmer,

Gummersbach, 
» Adolf Jakob, Reichshof
» Heinz Platz, Gummersbach
» Ottfried Knotte,

Nümbrecht
» Johannes Lütticke,

Marienheide
» Hans Georg Wölky,

Leverkusen 
» Herbert Branscheid,

Bergneustadt
» Horst Brand, Bergneustadt
» Günter Lenz, Gummersbach
Jubilare durch Herrn Landrat
Hagen Jobi, Herrn Hauptge-

Tischlerinnung Bergisches Land

Zahlreiche Goldene Meisterbriefe

Elektroinnung Bergisches Land

Goldene Meisterbriefe

Die Herren Theo Fuss, (Berg-
neustadt), Hermann Jacobs,
(Waldbröl), und Bernhard Kling-
berg, (Gummersbach) haben am
31.3., 1.4. bzw. 25.4.1958 die
Meisterprüfung im Elektroins-
tallateur-Handwerk abgelegt. 

Aus diesem Grund wurden
im Rahmen einer kleinen Feier

durch Herrn Gerhard Reimann,
stellvertretender Kreishandwerks-
meister, Herrn Volker Keune,
stellvertretender Obermeister
der Elektroinnung Bergisches
Land, und Herrn Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu die „Gol-
denen Meisterbriefe“ überreicht.

Wir gratulieren herzlich!

Kollegen Erich Mink ein Treffen
zum 25. und 40. Jubiläum. 

Die damaligen Kursteilneh-
mer sind größtenteils der Region
und dem Beruf treu geblieben. An-
lässlich des nunmehr 50. Jubilä-
ums aktivierten Heinz Platz und
Erich Mink ein neues Treffen. schäftsführer Dr. jur. Ortwin

Weltrich, Handwerkskammer
zu Köln, Herrn Kreishandwerks-
meister Bert Emundts, Herrn
Obermeister Achim Culmann,
Herrn stellv. Obermeister Bernd
Kloppenburg, und Herrn Haupt-
geschäftsführer Heinz Gerd
Neu, geehrt und die „Goldenen
Meisterbriefe“ überreicht.

Herr Tischlermeister Harry
Drews wird leider seinen Gol-
denen Meisterbrief nicht mehr
entgegen nehmen können, da er
vergangene Woche verstorben
ist. Die Versammlung wird sein
Andenken in Ehren halten. 

Wir gratulieren herzlich!

Foto:Latos
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Nach der Fusion der Innun-
gen Sanitär- und Heizungstech-
nik Rhein-Berg/Leverkusen und
Oberberg fand die erste Losspre-
chungsfeier der neuen Innung
Bergisch Land im Hause des
Marktpartners Energieversor-
gung Leverkusen in einen feier-
lichen Rahmen statt. 

Lehrlingswart Ludwig We-
schenbach und Rolf Sieberts

durften 71 jungen Handwerkern,
die ihre Prüfung 2007/2008 ab-
legten, zur bestandenen Gesel-
lenprüfung gratulieren.

Kreishandwerksmeister Bert
Emundts und Obermeister Udo
Tang bestätigten in ihren Anspra-
chen die jungen Handwerkerge-
sellen in ihrer Berufswahl und
stellten die Bedeutung des Hand-
werks in der Gesellschaft hervor.

Zur symbolischen „Losschla-
gung“ der jungen Handwerker
krempelte Kreishandwerksmeis-
ter Emundts selbst die Ärmel
hoch.

Im Anschluss an die feierli-
che Verleihung der Gesellenbrie-
fe bot sich allen Beteiligten die
Möglichkeit, in geselliger Runde
diesen Tag entsprechend zu fei-
ern.
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Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Bergisches Land sprach Lehrlinge los

Experten für Lebensqualität
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50 JAHRE
» WSM Walter Solbach Metallbau GmbH 17.3.2008

Waldbröl, Innung für Metalltechnik

Runde Geburtstage
» Wilhelm T. Reitz 5.6.2008 50 Jahre

Obermeister der Maler- und Lackiererinnung
» Rudolf Kellner 8.6.2008 65 Jahre

ehem. Obermeister der Elektroinnung
» Willi Döpper 11.6.2008 65 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Elektroinnung
» Gisela Assmann-Frisch 13.6.2008 65 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung
» Margret Brückmann 14.6.2008 55 Jahre

stellv. Obermeisterin und Lehrlingswartin der Friseurinnung
» Udo Tang 15.6.2008 60 Jahre

stellv. Kreishandwerksmeister und Obermeister der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

» Mario Sieker 17.6.2008 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

» Willi Irlenbusch 20.6.2008 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Hans-Werner Ley 9.7.2008 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Günther Schmitter 20.11.2006
Rösrath, Baugewerksinnung

» Werner Giersiefer 22.1.2008
Overath, Maler- und Lackiererinnung

» Erhard Friederichs 4.3.2008
Reichshof, Fleischerinnung

» Herbert Stausberg 21.3.2008
Morsbach, Fleischerinnung

» Wilfried Prinz 24.3.2008
Gummersbach, Maler- und Lackiererinnung

» Walter Ludwig 11.4.2008
Kürten, Baugewerksinnung

» Alfred Neumann 11.4.2008
Nümbrecht, Baugewerksinnung

Goldene Meisterbriefe

Betriebsjubiläen

» Wolfgang Lenz 25.4.2008
Gummersbach, Elektroinnung

» Reinhard Thiedecke 25.4.2008
Wiehl, Elektroinnung

» Horst Grötzschel 29.5.2008
Bergneustadt, Maler- und Lackiererinnung

» Walter Bremer 30.5.2008
Lindlar, Elektroinnung

» Klaus Gerhards 1.7.2008
Waldbröl, Innung für Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke

» Horst Schürholz 18.7.2008
Reichshof-Eckenhagen, Tischlerinnung

» Credo & Schuhmann GmbH & Co. KG 18.6.2008
Leverkusen, Baugewerksinnung

25 JAHRE
» Christoph Petschke 21.6.2008

Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung
» Peter Thelen 23.6.2008

Bergisch Gladbach, Maler- und Lackiererinnung
» Heiner Hoven 30.6.2008

Bergisch Gladbach, Innung für Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke

» Engels & Arenz GmbH, Fliesenmeisterbetrieb 1.7.2008
Bergisch Gladbach, Baugewerksinnung

» Ursula Meyer 29.7.2008
Wipperfürth, Friseurinnung

Neue Innungsmitglieder
» Dirk Brügger

Wipperfürth, Maler- und Lackiererinnung
» Rüdiger Stroh

Bergisch Gladbach, Friseurinnung
» Martina Schatto

Leichlingen, Elektroinnung
» Dominik Miebach

Engelskirchen, Innung für Metalltechnik
» Hans-Bernhard Husmann

Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Marc Wittkamp

Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung
» Metallbau Andreas Hepner

Wiehl, Innung für Metalltechnik
» Dirk Möller

Wipperfürth, Innung für Metalltechnik
» PREFA GmbH (Gastmitglied)

Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung
» Streich Bedachungen GmbH

Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung
» Hoppmann Autohaus GmbH

Gummersbach, Kraftfahrzeuginnung
» Gabriele Eßer

Odenthal, Friseurinnung
» Max Rohde

Leichlingen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Bernd Schnellenbach

Bergneustadt, Dachdeckerinnung
» Bastian Gerke

Wermelskirchen, Tischlerinnung
» Sylvia Westmann

Kürten, Friseurinnung

Datenumstellung:
Falls Ihre Jubiläen,
Geburtstage, etc.
fehlen sollten,
setzen Sie sich mit
uns in Verbindung!

Foto:sch-foto
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Am 22. Januar 1958 hatte
Erich Dahl ihn in der Tasche,
den Meisterbrief. Und als er die-
sen hatte, dachte er sich, jetzt
kannst Du Dich genauso gut
selbständig machen. Das tat er
dann auch, und zwar am 15.
April 1958. Anlässlich dieses
Firmenjubiläums und der Über-
reichung des Goldenen Meister-
briefes durch den Obermeister
der Maler- und Lackiererin-
nung, Willi Reitz, sowie den

Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches
Land, Heinz Gerd Neu, waren
Freunde, Kunden, Mitarbeiter
und Angehörige zu einem Emp-
fang in das Kardinal-Schulte-
Haus eingeladen. Ein wunder-
schönes Fest.

Daher gratulieren wir noch-
mals ganz herzlich zum Golde-
nen Meisterbrief und zum 50-
jährigen Betriebsjubiläum.

Goldener Meisterbrief für
Erich Dahl und 50jähriges

Betriebsjubiläum

Am 2. April 1958 hat Herr
Herbert Mücherdie Meisterprü-
fung im Dachdeckerhandwerk
vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss der Handwerkskammer
Arnsberg (Südwestfalen) abgelegt.

Aus diesem Grund wurde
Herrn Herbert Mücher im Rah-
men einer kleinen Feier durch
Herrn Obermeister Harald Lau-
denberg und Herrn Hauptge-
schäftsführer Heinz Gerd Neu
der „Goldene Meisterbrief“
überreicht.

Herr Mücher ist jahrzente-
lang Mitglied der Dachdecker-
innung. Sein besonderes Anlie-
gen galt immer der Ausbildung
von Jugendlichen im Dach-
decker-Handwerk.

Darüber hinaus war Herr
Mücher viele Jahre öffentlich be-
stellter und vereidigter Sachver-
ständiger der Handwerkskam-
mer zu Köln für das Dach-
decker-Handwerk.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Herbert Mücher

Am 21. März 1958 hat Herr
Herbert Sprenger, geb. 24. Juli
1936, die Meisterprüfung im
Fleischer-Handwerk vor dem
Meisterprüfungsausschuss bei
der Handwerkskammer Passau/
Regensburg abgelegt. Aus diesem
Grund wurde Herrn Herbert
Sprenger durch die Herren Kreis-
handwerksmeister Bert Emundts,
Obermeister Dieter Himperich
und Hauptgeschäftsführer Heinz
Gerd Neu der „Goldene Meis-
terbrief“ überreicht.

Herr Herbert Sprenger war
jahrelang Mitglied des Vorstan-
des der Fleischerinnung, Lehr-
lingswart, Meisterbeisitzer im
Gesellenprüfungsausschuss und

Vorsitzender des Ausschusses für
Lehrlingsausbildung dieser In-
nung. Sein besonderes Anliegen
galt immer der Ausbildung von
Jugendlichen im Fleischer-Hand-
werk und so hat Herr Sprenger
zahlreichen Jugendlichen zu
einer erfolgreichen Ausbildung
verholfen.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Herbert Sprenger

Am 22. Januar 1958 hat Herr
Josef Höller die Meisterprüfung
im Maler- und Lackierer-Hand-
werk vor dem Meisterprüfungs-
ausschuss der Handwerkskam-
mer zu Köln abgelegt. Aus die-
sem Grund wurde Herrn Josef
Höller durch Herrn Herren

Kreishandwerksmeister Bert
Emundts, Herrn Obermeister
Willi Reitz und Herrn Ge-
schäftsführer Marcus Otto der
„Goldene Meisterbrief“ über-
reicht.

Wir gratulieren herzlich!

Goldener Meisterbrief
für Josef Höller

Foto:sch-foto

Foto: sch-foto
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12.6.2008, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Bauvertragsrecht nach VOB/B und BGB

17.6.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
Restaurant „Altes Waschhaus“, Brückstr. 6, Gummersbach

18.6.2008, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Bekleidungshandwerker
und Raumausstatter

18.6.2008, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Raumausstatter und
Bekleidungshandwerke Bergisches Land

19.6.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung im Haus der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

22.6.2008, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Tischlerinnung für den Oberbergischen Kreis 
in der Volksbank Oberberg eG, Bahnhofstr. 3, 51674 Wiehl

22.6.2008, 11.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Tischlerinnung für den Rheinisch-
Bergischen Kreis / Stadt Leverkusen im Berufskolleg Opladen,
Stauffenbergstr. 21 – 23, 51379 Leverkusen

1.7.2008, 8.30 – 16.00 Uhr
Amtlicher Erst-Helfer-Kurs der Elektro-, Friseur-,
Kraftfahrzeug-Innung, Innung für Metalltechnik

12.8.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

19.8.2008, 18.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Baugewerksinnung

26.8.2008, 16.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung im Haus der ehemaligen
Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

26.8.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung im Haus der
ehemaligen Kreishandwerkerschaft, Bismarckstr. 9 a, Gummersbach

4.11.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerksinnung

12.11.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

9.12.2008, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der
Baugewerksinnung
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